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— vor nicht langer Zeit (etwa bis zu vier 
Monaten) eine komplexe Einschätzung 
erfolgte und keine wesentliche Ände
rung im Verhalten und in den Lebens
bedingungen des Täters eingetreten ist.

9___
Durch die Anleitung des Staatsanwalts im 
Ermittlungsverfahren ist zu sichern, daß 
die Ermittlungen ihrem Umfang und ihrem 
Inhalt nach den Grundsätzen dieser An
weisung entspr. -chen. ..
Zum weiteren Inhalt der Ziff. 2. und 9. der 
Gemeinsamen Anw. zur höheren Wirksam
keit des Strafverfahrens vgl. Anm. nach 
§§ 95, 146 und 147 StPO.

§102
Mitwirkung der Bürger
(1) Der Staatsanwalt und die Untersu
chungsorgane haben zur allseitigen Auf
klärung von Straftaten (§ 101) die differen
zierte Mitwirkung der gesellschaftlichen 
Kräfte zu sichern.

Anmerkung: Vgl. Art 6 StGB sowie §§ 4, 
53-57 StPO.

(2) Sie haben, sobald der Stand der Er
mittlungen es gestattet den Leitungen der 
Betriebe oder Einrichtungen davon Mittei
lung zu machen, wenn gegen einen Mitar
beiter der Verdacht einer Straftat besteht
(3) Besteht gegen den Beschuldigten der 
hinreichende Verdacht einer Straftat und 
ist ein gerichtliches Hauptverfahren zu er
warten, sind auf Ersuchen des Staatsanwal
tes oder der Untersuchungsorgane die Lei
tungen der Betriebe und Einrichtungen 
verpflichtet für die Beratung eines Kollek
tivs aus dem Lebensbereich des Beschul
digten und für die Beauftragung eines Ver
treters des Kollektivs zur Mitwirkung an 
der gerichtlichen Hauptverhandlung Sorge 
zu tragen. In dieser Beratung soll das Kol
lektiv auch auf die Möglichkeit der Über
nahme einer Bürgschaft und die gesetzli
chen Voraussetzungen der Beauftragung 
eines gesellschaftlichen Anklägers oder ge
sellschaftlichen Verteidigers hingewiesen 
werden. Das Kollektiv kann auf die Be
auftragung eines Vertreters des Kollektivs 
verzichten, wenn es seine Mitwirkung aus 
wichtigen Gründen nicht für erforderlich 
hält. Über die Beratung im Kollektiv, ihre 
Ergebnisse, die Beauftragung eines Vertre

ters des Kollektivs, eines gesellschaftlichen 
Anklägers oder gesellschaftlichen Verteidi
gers und die Übernahme einer Bürgschaft 
oder die Gründe für den Verzicht auf die 
Beauftragung eines Vertreters des Kollek
tivs ist ein Protokoll anzufertigen und 
durch das Untersuchungsorgan oder den 
Staatsanwalt zu den Akten zu nehmen.
(4) Der Staatsanwalt und die Untersu
chungsorgane sind verpflichtet, die Leitun
gen der Betriebe und Einrichtungen bei der 
Vorbereitung und Durchführung der Bera
tung zu unterstützen, sie insbesondere über 
den Zweck der Beratung und die differen
zierten Möglichkeiten der Mitwirkung des 
Kollektivs am Strafverfahren zu unterrich
ten. Erforderlichenfalls haben sie an der 
Beratung teilzunehmen.
(5) Von dem Ersuchen gemäß Absatz 3 dür
fen der Staatsanwalt und die Untersu
chungsorgane nur aus wichtigen Gründen 
Abstand nehmen. Diese Gründe sind akten
kundig zu machen.

Anmerkungen: 1. Vgl. auch Ziff. 11. und 12. 
der Gemeinsamen Anw. zur höheren Wirk
samkeit des Strafverfahrens. Sie lauten: 
„11. Nach Einleitung des Ermittlungsver
fahrens hat das- U-Organ, sofern dem nicht 
wichtige Gründe entgegenstehen, in den 
Fällen, in denen ein gerichtliches Verfah
ren erforderlich erscheint, gleichzeitig mit 
der gemäß § 102 StPO erforderlichen Mit
teilung den Leiter des Betriebes oder der 
Einrichtung unter Hinweis auf seine Pflich
ten aus Art 3 StGB aufzufordern, für die 
gemäß § 102 Abs. 3 StPO notwendige Kol
lektivberatung und die Beauftragung eines 
Kollektivvertreters Sorge zu tragen. Der 
Leiter ist aufzufordem, die Niederschrift 
über die Kollektivberatung zu einem fest
gesetzten Termin an das U-Organ zu sen
den, damit sie zum Zeitpunkt der Über
gabe der Sache an den Staatsanwalt vor
liegt
Bei Strafsachen mit einfachem und klarem 
Sachverhalt und kurzer Ermittlungsdauer 
ist der Leiter des Betriebes bzw. der Ein
richtung aufzufordem, die Niederschrift 
über das Ergebnis der Beratung innerhalb 
einer festgesetzten Frist an den zuständi
gen Staatsanwalt zu übersenden.
Ist die Durchführung eines beschleunigten 
Verfahrens gemäß §257 StPO vorgesehen, 
haben U-Organ und Staatsanwalt die not
wendigen Maßnahmen über Art und Weise
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